
1/1 

 

 

Rubrik: Gerichtliche Entscheide und Vorladungen im SHAB 
Unterrubrik: Gerichtliche Vorladung 
Publikationsdatum: SHAB - 20.12.2018 
Meldungsnummer: UV03-0000000118 
Kanton: ZH 

Publizierende Stelle:  
Statthalteramt / Bezirksrat Zürich - Statthalteramt Zürich, 
Löwenstrasse 17, 8001 Zürich

Gerichtliche Vorladung von Osita Muotoh

Vorgeladene Partei(en):  
Osita Muotoh 
Staatsbürgerschaft: Nigeria 
Geburtsdatum: 22.08.1974 
Wohnadresse nicht bekannt  
Die aufgeführte(n) Partei(en) werden hiermit aufgefordert, 
zur bezeichneten Zeit persönlich (mit oder ohne Vertreter) 
vor Gericht zu erscheinen. 
Geschäftsnummer: ST.2018.739 
Art der Verhandlung: Einvernahme 
Ort, Datum und Zeit der Verhandlung 
Statthalteramt Zürich 
Löwenstrasse 17 
8001 Zürich 
31.01.2019, 15:30 Uhr 

Verhandlungsgegenstand:  
Einsprache gegen den Strafbefehl vom 8. Februar 2018 we-
gen Zuwiderhandlung gegen das Strassenverkehrsgesetz 

Säumnisfolgen:  
Die beschuldigte Person ist zum Erscheinen verpflichtet. 
Bleibt die Einsprache erhebende Person trotz Vorladung 
einer Einvernahme unentschuldigt fern, so gilt ihre Einspra-
che als zurückgezogen 
(Art. 355 Abs. 2 StPO). 
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